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Jugendschöffenbekanntmachung: 
 

I. Abschnitt 
Allgemeines 

 
2.     Eignung für das Amt des Jugendschöffen 
 
2.1  Die Jugendschöffen sollen erzieherisch befähigt und in 
         der Jugenderziehung erfahren sein. 
 
2.2  Zum Amt des Jugendschöffen sollen solche Personen 

nicht berufen werden, die zur Zeit der Aufstellung der 
Vorschlagsliste nicht in der kreisfreien Stadt oder in dem 
Landkreis wohnen, deren Jugendamt (Jugendhilfeaus-
schuss) die Vorschlagsliste aufstellt. Außerdem soll der 
Vorzuschlagende zur Zeit des Vorschlags im Bezirks des 
Amtsgerichts wohnen, dessen Wahlausschuss die Wahl 
vorzunehmen hat. 

 
Schöffenbekanntmachung: 

 
II. Abschnitt 

Amt des Schöffen 
 
2. Ehrenamt; 
 

Verpflichtung zur Übernahme 
 
2.1 Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Es kann nur 

von Deutschen versehen werden. 
 
2.2 Nach der Bayerischen Verfassung sind alle Bewohner 

Bayerns zur Übernahme von Ehrenämtern verpflichtet. 
 
3. Unfähigkeit zum Schöffenamt 
 

Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind: 
 
3.1 Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen oder wegen 
einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr 
als sechs Monaten verurteilt sind; 

 
3.2 Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen ei-

ner Tat schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann. 

 
4. Nicht zum Schöffenamt zu berufende Personen 
 

Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden: 
 
4.1 Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das 25. Le-

bensjahr noch nicht vollendet haben würden; 
 
4.2 Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben oder 

es bis zum Beginn der Amtsperiode vollenden würden; 
 
4.4 Personen, die aus gesundheitlichen Gründen zu dem 

Amt nicht geeignet sind; 
 
4.5 Personen, die in Vermögensverfall geraten sind. 
 
 
 
 
 

 
 
5. Weitere nicht zu berufende Personen 

Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen 
werden: 

 
5.1 der Bundespräsident; 
 
5.2 die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesre-

gierung; 
 
5.3 Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ru-

hestand versetzt werden können; 
 
5.4 Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und 

Rechtsanwälte; 
 
5.5 gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeam-

te, Bedienstete des Strafvollzugs sowie hauptamtliche 
Bewährungs- und Gerichtshelfer; 

 
5.6 Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereini-

gungen, die satzungsgemäß zum gemeinsamen Leben 
verpflichtet sind; 

 
5.7 Personen, die als ehrenamtliche Richter in der Straf-

rechtspflege in zwei aufeinander folgenden Amtsperioden 
tätig gewesen sind, von denen die letzte Amtsperiode 
zum Zeitpunkt der Aufstellung der Vorschlagslisten noch 
andauert; 

 
6. Ablehnung des Schöffenamtes 

 
Die Berufung zum Amt eines Schöffen dürfen ablehnen: 
 

6.1 Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates, des Eu-
ropäischen Parlaments oder eines Landtages; 

 
6.2 Personen, die in der vorhergehenden Amtsperiode die 

Verpflichtung eines ehrenamtlichen Richters in der Straf-
rechtspflege an 40 Tagen erfüllt haben, sowie Personen, 
die bereits als ehrenamtliche Richter tätig sind; 

 
6.3 Ärzte, Zahnärzte, Krankenschwestern, Kinderkranken-

schwestern, Krankenpfleger und Hebammen; 
 
6.4 Apothekenleiter, die keinen weiteren Apotheker beschäf-

tigen; 
 
6.5 Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die unmit-

telbare persönliche Fürsorge für ihre Familie die Aus-
übung des Amtes in besonderem Maße erschwert; 

 
6.6 Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder 

es bis zum Ende der Amtsperiode vollendet haben wür-
den; 

 
6.7 Personen, die glaubhaft machen, dass die Ausübung des 

Amtes für sie oder einen Dritten wegen Gefährdung oder 
erheblicher Beeinträchtigung einer ausreichenden wirt-
schaftlichen Lebensgrundlage eine besondere Härte be-
deutet. 


